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KARL HONAY Wien ,am . Juni1931 .

Novellierungder WienerVerfassungundderGemeindewahlordnung .
Bekanntlichhat der WienerLandtagin seiner letztenSitzung

eine neungliedrigeKommissionzur BeratungverschiedenerAenderungender
WienerVerfassungundder WienerGemeindewahlordnunggewählt .Nunmehrsind
in derWienerLandesregierungzweiGesetzentwürfedesMagistratesbetref¬
fendAenderungenderVerfassungderBundeshauptstadtWienundbetreffend
die Vornahme der nächsten Wahl des Gemeinderates und der Bezirksvertretungen
eingebrachtworden.

DerEntwurfüber die Aenderungder WienerVerfassungsieht
vorallemvor ,dassdieZeitvom15 .Juli bis zum15 .Septemberalssitzungs-¬fre ie

( tagungs - )7Zeit erklärt werde ,dass jedoch während dieser Zeit ,wennes

derPräsidentfürnotwendighältoderwennwenigstenseinViertelderAb-¬
geordneten es schriftlich verlangt ,der Landtag einberufen werdenkann .

DieBestimmungüberdieEinführungeinersitzungsfreienZeit ,dieübrigens
mit denbis jetzt üblichenSommerferienübereinstimmt ,warnotwendig ,weil
durchdieBundesverfassungsnovellevomJahre1929fürdieBehandlungder
ImmunitätsfälleeinesechsvöchigeFrist festgesetztwordenist undnur
tagungsfreieZeitin dieseFristnichteingerechnetwird .NacheinemGut-¬
achtendesOberstenGerichtshofesist es nunzweifelhaft ,obfür dieLand-¬
tage ,diekeinebestimmtenSessionenhaben ,diesitzungsfreieZeitüber-¬
haupt als tagungsfrei gilt oder ob es bei diesen Landtagen überhauptkeine
tagungsfreieZeit gibt .Durchdie vorgeschlageneAenderungwürdeinder
Zeitvom15 .Julibiszum15 .SeptemberdiesechswöchigeFristjedenfalls
nicht laufen .ImZusammenhangdamitsoll bestimmtwerden ,dasswährend
der sitzungsfreienZeit der Landtagdas ihmzustehendeRecht ,imFalleder
Ergreifungeines Abgeordnetanauf frischer Tat bei VerübungeinesVerbre¬
chens die Aufhebungder Haft oder den Aufschubder Verfolgungüberhaupt
zu verlangen ,durchdas Ummunitätskollegiumausübt .Schliesslich solldie
Anzahl der Gemeinderatsmitglieder ,die nach der letzten auf Grund derBun- ¬

desverfassungsnovelleerlassenenNovellezurWienerVerfassung1o0betragen
soll ,auf90herabgesetztwerden .DanebensiehtdieNovelleaucheineReihe
wenigerwichtigerAenderungenvor ,diesichimLaufederZeitalsnotwendig
oder wünschenswerterwiesenhaben .So soll an einigen Stellen anstelle des
Ausdruckes " staatlicher Wirkungsbereich "der der Bundesverfassungentspre¬

chendeAusdruck"mittelbareBundesverwaltung"treten ;dieAuflösungdesLand¬
tagessoll nichtmehreinesLandesgesctzes,sondernwiein denmeistenan¬
serenBundesländernblosseinesLandtagsbeschlussesbedürfen .AndereAende-¬
rungen sind von geringerer Bedeutung .

DerEntwurfüberdie Abänderungder Gomeindewahlordnungsicht
eineAngleichungandie durchdasBürgerlistengesetzabgeänderteNational-¬
ratswahlordnungvor .Auchfür denGemeinderatsoll das für die Wahlzum
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NationalratgeltendeWahlalter ,also das21 .Lebensjahrfür dasWahlrocht
unddas 29 .Lebensjahrfür die Wählbarkeit ,gelten .AlsWählervorzeichnis
soll dasnachdomBürgerlistengesctzaufgelegteVerzeichnisverwendetwer¬
den ,dasjedochvorderWahleinemneuerlichenReklamationsverfahrenun¬
terzogenwerdensoll .AnstelledesbisherigenErmittlungsverfahrensfür
dieWahlzumGemeinderat,dasnachder ' HontschenMethodedurchgeführt
wurde ,sollenwiebei derNationalratswahlzweiErmittlungsverfahrentroten ,
undzwardaserstenachderBischoff-Hagenbach' schenMethode,daszweite
nachder ' HontschenMethode .Dasbedingtdie EinführungeinesWahlkreis-¬
verbandes ; alssolcher sollen sämtliche Wahlbezirke ,also das ganzeWiener
Gemeindegebiet,gelten .BeiderWahlderBezirksvertretungensoll esbei
dem einmaligen Ermittlungsverfahren bei der ' Hontschen Methodebleiben .

DerEntwurfsieht jedoch keine dauerndeAenderungdes Wahlverfahrensvor ,
sondernnurBestimmungenfür dienächsteWahlin denGemeinderatundindie

Bezirksvertretungen .
. - ¬

Sitzung der Bezirksvertretung Margareten .

DienächsteöffentlicheundvertraulicheSitzungderBezirks-¬
vertretungMargaretenfindetamMontag ,den8 .Juni ,um5 Uhrnachmittags

statt .
- ¬

EinwutverdächtigerHund.
AmvorigenSamstagwurdein derGärtnereiin Döbling ,Weinberg-¬

gasse 85 ,ein herrenloser ,geschorenerdeutscher Schäferhundvoneinem
Sicherheitswachebeamten,demdasTierwutverdächtigerschien ,erschossen.
Der Kadaverwurdein die städtische Wasenmeistereiüberbracht ;beider
UntersuchungdesKadaversbestätigte sich der Hundswutverdacht.DerHundsol
in der KrottenbachstrasseeinenMannangefallenundgebissenhaben .Dieser
Mannwird in seinem eigenen Interesse aufgefordert ,sich beimnächsten
Bezirks-Polizei-Kommissariatezumelden .Personen ,die überdie Herkunftdes
HundesverlässlicheAngabenmachenkönnen ,werdenersucht ,diesderVeteri-¬
näramts - Abteilungdes magistratischenBezirksamtesoder demBezirkspolizei
Kommissariate anzuzeigen .

- . . . . - ¬
StrassenbahnfahrpreisamFronleichnamstag .

Uebermorgen ,Donnerstag ( Feiertag ) ,gilt auf der Strassenbahn

undauf der Stadtbahnder Werktagsfahrpreis .DieFrühfahrscheine ,Hin -und
Rückfahrscheine,Wochenkarten,Arbeitslosen -undFürsorgefahrscheinehaben
daherGültigkeit .DieHin -undRückfahrscheineundWochenkartengeltenfür
die Rückfahrtschonvon11 Uhran .DieSchüleranweisungensindungiltig .
DieBeförderungvonHundenist vonBetriebsgebinnbis 9 Uhrundvon16
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